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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1990

Norm

StGB §159 Abs2 Z3

Rechtssatz

Eine kridaabwehrende Maßnahme durch "andere" im Sinne des § 159 Abs 2 Z 3 StGB liegt nur bei Veranlassung

einschlägiger Sanierungsmaßnahmen durch eine Gebietskörperschaft vor, wobei es sich - in Anbetracht des Charakters

d e s § 159 Abs 2 StGB (auch) als Bestimmung zum Schutz der aufgewendeten ö;entlichen Mittel - bei den

zwischengeschalteten "anderen" um Unternehmensträger mit eigener Rechtspersönlichkeit unter maßgeblicher

Kapitalbeteiligung einer Gebietskörperschaft oder um einen aufgegliederten Rechtsträger der ö;entlichen Hand

handeln muß, so daß die Heranziehung privater Unternehmen nicht genügt.
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